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Einführung. 
Durch das Wormser Konkordat vom Jahre 1122 war die 

Besetzung der Bistümer zwischen Kaiser und Papst geregelt 
worden. Die Kapitel hatten das Recht der freien Bischofs­
wahl erhalten. Sehr bald wussten jedoch die Päpste in den 
einzelnen Diözesen einen stärkeren Einfluss auf die Besetzung 
des Bistums wie auch auf die Vergebung anderer kirchlicher 
Benefizien zu gewinnen. Bei zwiespältigen Bischofswahlen, 
wenn an die Kurie appelliert wurde, oder wenn dem Ge­
wählten die erforderlichen Fakultäten fehlten, nahm die Kurie 
das Recht in Anspruch, den Bischof zu ernennen '). In allen 
Fällen, wie Translation, Tausch, Resignation, Postulation, 
Absetzung etc., übten seitdem die Päpste das Ernennungsrecht 
aus. Für die Ernennung (provisio), Bestätigung (confirmatio) 
oder Anwartschaft (Exspektanz) war eine Abgabe an die 
Kanzlei zu zahlen. Zu dieser Politik sah sich die Kurie zum 
Teil durch ihre schwierige Finanzlage genötigt. Infolge ihrer 
Übersiedlung nach Avignon hatten die Päpste alle Besitzungen 
in Italien verloren. Sie mussten sich nach neuen Einnahme­
quellen umsehen, um ihrer ständigen Geldnot abzuhelfen, da 
die anderen Einnahmen: Palliengelder, Tribute, Subsidien etc. 
zu schwankend waren. Die Kurie führte daher im 14. Jahr­
hundert eine feste Besteuerung der kirchlichen Einkünfte durch 
und erhob feste Taxen bei Gewährung von Dispensen, Ser-

') Für das Folgende siebe Motzki, Urkunden zur Camin er Bistumsge­
schichte, Heft 1 der Veröffentlichungen der bistor. Kommission für Pommern, 
Stettin 1913, p. 1 ÖV, zit. Caminer Urkunden, und Avignonesische Quellen 
zur Geschichte des Ordenalandes, Braunsberg 1914. 
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vitien bei Verleihung von Bistümern, Annaten bei der Verge­
bung eines niederen Benefiziums'). Um ihre Einnahmequellen 
zu steigern, machten die Päpste von dem Recht, kraft der 
plenitudo potestatis alle Kirchenämter zu besetzen, mehr und 
mehr Gebrauch. Den Anfang machte Klemens IV., der sich 
alle Benefizien zur Besetzung reservierte, deren Inhaber wäh­
rend eines Aufenthaltes an der Kurie starben. Seine Nach­
folger erweiterten diese Ansprüche und reservierten sich alle 
Ämter, die dadurch vakant wurden, „dass ihre Inhaber vom 
Papste abgesetzt, versetzt, befördert oder konsekriert worden 
waren, oder dass die vorgenommene Wahl oder Postulation 
vom Papste verworfen wurde" 2). Benedikt XII. stellte 1335 
alle bisherigen Reservationen in der Bulle Ad regimen ec-
clesie :!) zusammen und erweiterte sie noch bedeutend4). 

Durch die Vergebung dieser Benefizien und durch die 
päpstlichen Dispensationen vom geltenden Recht, die damals 
fast zur Regel geworden waren, vielfach aber auch von der 
Kurie in Avignon durch die weltliche Macht mit Gewalt er­
zwungen worden sind5), erlangte die päpstliche Macht in allen 
Diözesen einen ungeahnten Einfluss. Besonders in der Avigno-

'! nesischen Zeit nahm das von den Päpsten kraft ihres primatus 
iurisdictionis ausgeübte Reservations- und Provisionsrecht ge­
waltige Ausdehnung an. Da durch dieses System die bischöf­
liche Kollationsgewalt stark eingeschränkt wurde, wandten sich 
Kleriker aller Diözesen, die ein beneficiuin erlangen wollten, 
mit einem Gnadengesuch — Supplik — an den päpstlichen 
Hof und baten um Verleihung oder Bestätigung einer Provi­
sion — Verleihung oder Anwartschaft auf ein künftighin er­
ledigt werdendes beneficium —, um Dispensationen u. a. Die 
vom Papste bewilligten Gnadengesuche wurden in besondere 
Register, die Supplikenregister, eingetragen. 

Diese Supplikenregister0), die sich heute im Vatikanischen 
Staatsarchiv befinden, geben über die Bedeutung und den 
Umfang des päpstlichen Provisions- und Reservationswesens, 

') Kirsch, Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland etc. 1894, XII ff. 
2) Sägmüller, Lehrbuch des kathol. Kirchenrechts. Freiburg 1909, 

p. 315, 294 ff. 312 ff. 
3) Corpus iuris can. extravag. commun. lib. III, cap. 13. 
4) Kirsch a. a. 0. XXVI. 
5) Lux, Constitutionum Apostolicarum etc. Wratislaviae 1904, p. 23. 
6) Die Supplikenregister haben bisher nur wenige Bearbeiter gefunden: 

für Sachsen sind sie bearbeitet worden von Schmidt-Kehr, Päpstliche Ur­
kunden und Regesten, 2 Bände, 1886—1889; für die Rheinlande und Lothringen 
von Sauerland; für Konstanz von Rieder; für Breslau von Carl Lux; für die 
belgischen Diözesen von Berliere; für Pommern von Motzki. 
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während die Päpste in Avignon residierten, sowie über das 
päpstliche Kanzleiwesen wichtige Aufschlüsse !). 

Allerdings fehlen in diesen Registern politische Akten­
stücke; auch die Verhandlungen über die Besetzung der Bis­
tümer und Abteien haben keine Aufnahme in diesen Registern 
gefunden. Fast durchweg sind die Suppliken Gnadengesuche 
um Verleihung von vakanten oder später vakant werdenden 
Kanonikaten und anderen niederen kirchlichen Benefizien. 
Ferner bitten die Petenten um Bestätigung eines Benefiziums. 
Geringer ist die Zahl der Indulgenzen (Ablässe in der Sterbe­
stunde und für Gnadenorte), Dispensationen von Ehehinder­
nissen etc. Diese vielen Provisions- und Reservationsbriefe 
verraten, wie tief die Kurie schon im 14. Jahrhundert in die 
internsten Angelegenheiten der Diözesen eingriff, wie stark 
sie die bischöfliche Kollationsgewalt einschränkte, welche Ver­
wirrung, Unzufriedenheit und Ärgernis, nicht zum Heile der 
Kirche, durch die päpstlichen Verleihungen Platz griff. Be­
sonders die Exspektanzen, die Anwartschaften auf ein kirch­
liches Benefizium, sind die Quelle zahlreicher Prozesse gewesen. 
Kanoniker, die schon jahrelang im Besitz ihrer Pfründe waren, 
sahen sich häufig, viele Jahre später, genötigt, nachträglich 
um Konfirmation oder um eine neue Provision einzukommen, 
da ihnen der Besitz ihrer Pfründe streitig gemacht wurde2). 
Viele Kleriker suchten daher in jedem Falle, um einem päpst­
lichen Einspruch vorzubeugen, die päpstliche Bestätigung nach. 
Auch Kleriker, die vom zuständigen Bischof mit einem gerin­
geren Benefizium providiert worden waren, taten dies, da die 
Kurie sich nicht nur die Prälaturen und die Benefizien, deren 
Inhaber an der Kurie starb, zur Besetzung reservierte, sondern 
schon damals auch sonst in die bischöfliche Kollationsgewalt, 
wie oben vermerkt, eingriff. Besonders durch die Exspektanzen 
wurde oft eine geordnete Seelsorge gehemmt3). Die Kurie 
machte sich durch diese Politik besonders im 15. Jahrhundert 
geradezu verhasst4). 

cf. Göller, Rom. Quartalschrift Bd. XIX, p. 194; Paul Kehr, Mitteil, 
d. Inst. f. Österr. Geschichtsf. Bd. VII, p. 89; Carl Lux, Die Besetzung der 
Benefizien in der Breslauer Diözese durch die Päpste von Avignon, Breslau 
1906, p. 5ff.; Eubel, Zum Päpstl. Reservations- und Provisionswesen, Rom. 
Quartalschr. VIII, p. 169. Über das päpstliche Kanzleiwesen siehe die ein­
schlägige Literatur bei Kirsch a. a. 0. und Rieder. 

2) vgl. Suppl. nr. 105—107. 
3) vgl. Lux a. a. 0. p. 5 ff. 
4) Seit dem Tridentinum sind mit Ausnahme der dem päpstlichen 

Stuhle gesetzlich reservierten Bischofssitze und Kanonikate alle päpstlichen 
Reservationen gefallen. 
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